
   mit Bremgarten
  und Feldkirch
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3. & 4. Dezember 2022
Samstag, 03.12.2022 von 17.30 Uhr – 22.00 Uhr
Sonntag, 04.12.2022 von 13.00 Uhr – 19.00 Uhr

Für Groß & Klein

Gemütliche Atmosphäre

Lichterglanz

Weihnachtsleckereien

Deko- und Geschenkideen

Kulinarische Köstlichkeiten

Winterhüpfburg

Samstag, 17.30 Uhr Feierliche Eröffnung
mit Entzünden der Lichter am Weihnachtsbaum

Samstag, 17.45 Uhr Adventliche Klänge
von Bläsern aus unserer Gemeinde

Sonntag, 13 Uhr Fröhliche Weihnachtslieder
von der Bläserklasse 

Sonntag, 14 Uhr Bastelspaß für Kinder
im Rathaus

Sonntag, 15 Uhr Der Nikolaus
kommt zu Besuch

Sonntag, 17 Uhr Magische Momente
mit Zauberer Magun im Sitzungssaal

Sonntag, 17.30 Uhr Adventliche Klänge
von Bläsern aus unserer Gemeinde
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BUNDESWEITER WARNTAG 
AM 08. DEZEMBER 2022 

Am Donnerstag, 8. Dezember 2022 fi ndet wieder ein bundes-
weiter Warntag unter dem Titel „#Warntag 2022 - Wir warnen 
Deutschland“ statt. An diesem Aktionstag erproben Bund und 
Länder sowie die teilnehmenden Kreise, kreisfreien Städte und 
Gemeinden in einer gemeinsamen Übung ihre Warnmittel. 

Pünktlich um 11:00 Uhr aktivieren die beteiligten Behörden und 
Einsatzkräfte zeitgleich unterschiedliche Warnmittel wie z. B. 
Wann-Apps, Sirenen oder Radio und Fernsehen. 

Auf diese Weise werden die technischen Abläufe im Fall einer 
Warnung und auch die Warnmittel selber auf ihre Funktion und 
auf mögliche Schwachstellen hin überprüft. Im Nachgang wer-
den von den Verantwortlichen gegebenenfalls Verbesserungen 
vorgenommen und so das System der Bevölkerungswarnung 
sicherer gemacht. 

Mit dem bundesweiten Warntag 2022 soll in Deutschland eine in-
tensive operative Testphase des neuen Warnkanals Cell Broadcast 
beginnen. Am Warntag soll erstmals eine Testwarnmeldung in der 
höchsten Warnstufe an Mobiltelefone versandt werden.  

Bei der diesjährigen Personalversammlung konnte Bür-
germeister Stefan Ostermaier einige Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter für ihre langjährige Tätigkeit bei der Ge-
meinde Hartheim ehren. Bereits seit 10 Jahren ist Ema-
nuel Klöckner als Jugendreferent bei der Gemeinde be-
schäftigt. Sandra Anton übt Ihre Tätigkeit als Erzieherin 
sogar schon seit 20 Jahren bei der Gemeinde Hartheim 
aus. Seit insgesamt 30 Jahren ist Rechnungsamtsleiterin 
Anja Hofert für die Finanzen der Gemeinde zuständig. 
Elmar Schmidt vom Gemeindebauhof ist genauso lange 
als Mechaniker im Bauhof tätig. 

Zu einem ganz besonderen Jubiläum konnte Bürger-
meister Stefan Ostermaier Gudrun Köhler gratulieren. 
Frau Köhler ist Leiterin der Kita St. Martin und bereits seit 
40 Jahren in dieser Einrichtung tätig.Viele Kinder, die sie 
schon in der Kita betreut hat, sind heute selbst Kita-Eltern.  

Bürgermeister Ostermaier bedankte sich bei allen Ju-
bilaren für die lang anhaltende Treue und das Engage-
ment für die Gemeinde. 

Ehrungen für langjährige Mitarbeiter der Gemeinde Hartheim am Rhein 

v.l.n.r. Heiko Ade, Esther Schrader-Steinle (Personalräte),Bürgermeister Stefan Ostermaier, Gudrun Köhler, Sandra Anton,Anja Hofert, Elmar Schmidt und Christoph Steininger (Personalrat).Es fehlt Jugendreferent Emanuel Klöckner

Verkehrsbeschränkungen anlässlich des Weihnachtsmarkts
Von Freitag, den 02. Dezember bis Sonntag, den 04. Dezember 2022 wird es vor und während des Weihnachtsmarktes zu Verkehrsbehin-
derungen in der Feldkircher Straße, Rathausgasse und der Kirchstraße kommen. Durch verkehrsrechtliche Anordnung des Landratsam-
tes Breisgau-Hochschwarzwald wird es in diesem Zeitraum daher eine Vollsperrung der Feldkircher Straße, Rathausgasse, Kirchstraße 
und des Rathausplatzes geben. Die Umleitungsstrecke wird beschildert und erfolgt über die Schul- und Vogesenstraße sowie die Rhein-
straße, Steinstraße, Industriestraße, Staufener Straße sowie die Freiburger Straße. 
Für den BUSVERKEHR wird am Samstag und Sonntag die Bedarfs-/Ersatzhaltestelle in der Rheinstraße/Ecke Feldkircher Straße eingerichtet. 

Wir bitten insbesondere die Anlieger der Sperr- bzw. Umleitungsstrecke um Verständnis!
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Wasserzähler- 
ablesung 2022 
Digitale Meldung 
möglich und er-

wünscht 

In Kürze erhalten Sie, 
wie im letzten Jahr, Ih-
ren Selbstablesezettel. 

Mit Ihrem Buchungs-
zeichen und der Zäh-
lernummer haben Sie 
nun die Möglichkeit, Ih-
ren Zählerstand online 
auf unserer Homepage 
oder per QR-Code, an 
uns zu übermitteln. 

Außerdem möchten 
wir Sie darauf hinwei-
sen, dass die Bürger, die 
den Zählerstand nicht 
melden, davon ausge-
hen müssen, dass der 
voraussichtliche Zähler-
stand entsprechend der 
Wasser versorgungs-
satzung (Gewichtungs-
parameter) aufgrund 
der vorausgegangenen 
Verbrauchsgewohnhei-
ten geschätzt wird. 

Bitte nutzen Sie die 
digitale Form der Mel-
dung! 

Jede digitale Rückmel-
dung spart Ihnen und 
uns viel Zeit! 

Apotheken-Plan  
vom 01.12. bis 08.12.2022 
01.12.2022    
Linden-Apotheke, Buggingen 
Tuniberg-Apotheke, Munzingen 
   
02.12.2022    
Breisgau-Apotheke, Kirchhofen 
Flora-Apotheke, Müllheim 

03.12.2022    
Schwarzwald-Apotheke, Bad Krozingen 
     
04.12.2022    
Faust-Apotheke, Staufen 
Apotheke am Schillerplatz, Müllheim  
   
05.12.2022    
Bad-Apotheke, Bad Krozingen  

06.12.2022    
St. Trudpert-Apotheke, Münstertal 
Werder-Apotheke, Müllheim  
     
07.12.2022    
Stadt-Apotheke, Staufen  
   
08.12.2022    
Bad-Apotheke im Paracelsushaus, 
Bad Krozingen 

 AKTUELLES AUS DEM RATHAUS
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AST-Verbindungen zum Fahrplanwechsel  
ab Sonntag, 11.12.2022 
Aufgrund der gestiegenen Energie- und Treibstoffkosten, sowie 
durch den momentanen Personalmangel in der Taxibranche, sehen 
wir uns leider veranlasst, alle derzeit gültigen AST-Verbindungen 
nicht mehr in den neuen Fahrplan, gültig ab 11.12.2022 zu integrie-
ren. 

Die Verhandlungen mit den Kooperationspartnern werden derzeit 
geführt, sobald es hier Ergebnisse gibt, werden wir diese hier ver-
öffentlichen. 

Rast Reisen GmbH 
 
  

AUS DEM GEMEINDERAT

Sitzungsbericht zur Gemeinderatsitzung  
vom 22. November 2022  
1.   Anerkennung der Niederschriften  
  Die Niederschriften der öffentlichen und nichtöffentlichen Sit-

zung vom 25. Oktober 2022 wurden von zwei Gemeinderäten 
unterzeichnet und genehmigt. 

2.   Bekanntgabe der Beschlüsse aus der nichtöffentlichen Ge-
meinderatsitzung  

  Bürgermeister Stefan Ostermaier gibt folgende Beschlüsse aus 
der nichtöffentlichen Sitzung vom 25.10.2022 bekannt.:

•	 Ein 28 m² großes Teilstück im Bereich „Oberer Kirchweg“ wird 
verpachtet.

•	 Eine Ernennung wurde bei der Freiwilligen Feuerwehr be-
schlossen.

 
3.     Sportflächenentwicklung Hartheim: Vereinbarungen mit 

dem SV Hartheim-Bremgarten 
Im Zuge der Erneuerung und Erweiterung des Sportareals in 
Hartheim wurden umfangreiche Vorgespräche geführt. Im Lau-
fe des Projekts konnte nicht nur geklärt werden, wer für welche 
Maßnahme die Kosten trägt, sondern er konnte auch durch die 
gewährten Zuschüsse die Gesamtsumme der anfallenden Bau-
kosten im erträglichen Rahmen gehalten werden. 

In seiner Sitzung am 22.09.2020 hat der Gemeinderat bereits 
über die Grundsätze zur Gewährung eines Zuschusses Beschluss 
gefasst. Danach wird sich die Gemeinde mit einer Summe mit 
1,2 Mio. € beteiligen. Die Summe verteilt sich einerseits auf die 
bei der Gemeinde nach Abzug von Sportstättenbauzuschüssen 
verbleibenden Kosten an den Sport- und Parkplätzen und ande-
rerseits auf die Zuschüsse an den Sportverein für die Sanierung 
und Erweiterung des vereinseigenen Clubheims. 
Da die Gemeinde hohe Summen investiert und bezuschusst, 
wurde eine Kanzlei eingebunden, um juristisch abzusichern, 
dass auch langfristig sowohl die Interessen der Gemeinde für die 
aufgebrachten Steuergelder als auch die des Vereins fair abgesi-
chert sind. Dem Verein sind die ausgearbeiteten Vertragsentwür-
fe zugegangen. 
Einstimmiger Beschluss: 
Der Gemeinderat beschließt den vorliegenden Entwürfen zu-
zustimmen und die Verwaltung zu ermächtigen, entsprechen-
de notarielle Verträge abzuschließen und die Sicherungen im 
Grundbuch zu beantragen. 

4.    10. punktuelle Änderung des Flächennutzungsplanes der 
Verwaltungsgemeinschaft Heitersheim, Ballrechten-Dottin-
gen, Eschbach, sowie die Aufstellung des Bebauungsplanes 
Feuerwehr und Bauhof, Stellungnahme der Gemeinde Hart-
heim am Rhein  
Die Feuerwehr, der städtische Bauhof und die Wasserversorgung 
der Stadt Heitersheim sind in der Hauptstraße 9a hinter dem 
Rathaus im ehemaligen Fabrikgebäude der Fa. Hirtler unterge-
bracht. Die Gebäude sind schon lange zu klein und entsprechen 
nicht mehr ansatzweise den heutigen DIN- sowie Arbeitsstätten- 
und Unfallverhütungsvorschriften. Hinzu kommt, dass das bis-
herige Feuerwehrgerätehaus mitten in der Stadt, verkehrstech-
nisch äußerst ungünstig liegt. 
Für die weitere Planung und deren Umsetzung muss sowohl der 
Flächennutzungsplan der Verwaltungsgemeinschaft Heiters-
heim, Ballrechten-Dottingen, Eschbach geändert und ein neuer 
Bebauungsplan „Feuerwehr und Bauhof“ aufgestellt werden. 
Die Gemeinde Hartheim am Rhein wird im Zuge der Beteiligung 
als Behörde öffentlicher Belange in der Frühzeitigen Beteiligung 
nach § 4 Abs. 1 BauGB angehört um eine Stellungnahme abzu-
geben. 
Einstimmiger Beschluss: 
Der Gemeinderat beschließt keine Stellungnahme sowohl zur 
10. punktuellen Änderung des Flächennutzungsplans sowie zur 
Aufstellung des Bebauungsplans „Feuerwehr und Bauhof“ der 
Stadt Heitersheim abzugeben. 

5.    Sanierung der Rheinstraße: 
 Auftragsvergabe Bauabschnitt III 

Für die Sanierung der Rheinstraße wurde der Bauabschnitt III 
öffentlich ausgeschrieben. Der Bauabschnitt III beginnt im süd-
lichen Bereich am Kreuzungsbereich Mittleres Gässle und endet 
im Kreuzungsbereich zur Steinstraße. Ausgeschrieben sind Ka-
nal- und Wasserleitungsarbeiten sowie die Straßensanierung. 
Zur der Angebotseröffnung am 15.11.2022 sind 3 Angebote 
elektronisch eingegangen. Die eingegangenen Angebote wur-
den durch das Ingenieurbüro Raupach und Stangwald rechne-
risch und sachlich geprüft. Alle eingegangenen Angebote konn-
ten in die Wertung aufgenommen werden. Für den Bauabschnitt 
III wurden Kosten in Höhe von 944.319 € berechnet. 
Folgende Angebote sind eingegangen:

•	 Knobel Bau, Hartheim 920.252,28 €
•	 Anbieter 2 108,01 %
•	 Anbieter 3 116,10 %

 
Nach rechnerischer und fachtechnischer Prüfung erweist sich 
das Angebot der Firma Knobel-Bau, Hartheim, als annehmbares 
und wirtschaftlich günstiges Angebot. 
Einstimmiger Beschluss: 
Der Gemeinderat beauftragt die Verwaltung den Auftrag Sa-
nierung der Rheinstraße Bauschnitt III an die Firma Knobel-Bau, 
Hartheim, zum Angebotspreis von 920.252,28 € zu vergeben. 

Die Gemeinde Hartheim am Rhein 
trauert um 

Heinz Bembenneck 
der am 20. November 2022 verstorben ist. 

Herr Bembenneck war nach seinem Rentenantritt von Juli 
2009 bis Oktober 2016 geringfügig als Gemeindearbeiter 
im Bauhof beschäftigt. In dieser Zeit war er für die Pflege 
und Unterhaltung der öffentlichen Anlagen zuständig. 
Heinz Bembenneck war eine sehr angenehme und belieb-
te Persönlichkeit. Seine Aufgaben hat er mit viel Verant-
wortungsbewusstsein ausgeführt. 

In dankbarer Anerkennung seiner Arbeit zum Wohle der 
Gemeinde werden wir ihm ein ehrendes Andenken be-
wahren. 

Unser aufrichtiges Mitgefühl gilt seinen Angehörigen. 
  
Gemeinde Hartheim am Rhein 

Stefan Ostermaier  
Bürgermeister  
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6.  Abschluss eines neuen Leasingvertrages für den Dienstwa-
gen der Gemeinde Hartheim am Rhein  
Die Gemeinde Hartheim am Rhein hat im März 2020 für den Elek-
tro-Dienstwagen der Verwaltung einen Leasingvertrag mit dem 
Autohaus Gutmann, Ehrenkirchen, über die Leasingfirma Katzen-
maier mit einer monatlichen Rate von 179,63 € abgeschlossen. 
Der Leasingvertrag läuft zum März 2023 aus. Der Elektro-Dienst-
wagen, Renault ZOE, wird hauptsächlich für Kurzstrecken inner-
halb der Ortschaften sowie zu Dienstfahrten und Lehrgängen 
außerhalb eingesetzt. In der Zeit von März 2020 bis Oktober 
2022 wurde das E-Auto insgesamt bei 858 Fahrten eingesetzt. 
Die durchschnittliche Fahrleistung beträgt 8 km je Fahreinsatz. 
Die Verwaltung hat neue Angebote für Leasingverträge mit einer 
Laufzeit von 3 Jahren eingeholt.
•	 Angebot 1: Fortführung des Leasingvertrages für den Renault 

ZOE, neue Leasingrate: 180,59 €/Monat + Zusatzkosten Ver-
tragsänderung 238,00 €

•	 Angebot 2: Leasing Renault ZOE EV 50: 373,93 €/Monat
•	 Angebot 3: Leasing Fiat 500: 413,23 €/Monat

 
Für den Neuabschluss eines Leasingvertrages mit einer Laufzeit 
von 36 Monate würde eine zusätzliche Förderung von 1.000 € 
durch die L-Bank möglich sein. Trotz dieser Förderung ist die 
Fortführung deutlich günstiger und im Hinblick auf den Zustand 
des Fahrzeugs auch angemessen. 
Einstimmiger Beschluss: 
Der Gemeinderat beschließt die Fortführung des Leasingvertra-
ges mit der neuen monatlichen Rate von 180,59 € für den Ren-
ault ZOE für eine Dauer von 36 Monaten zuzustimmen. 

7.   Umsetzung von Energiesparmaßnahen in der Gemeinde 
Hartheim am Rhein 
Im Hinblick auf die aktuelle Lage hat die Landesregierung Ba-
den-Württemberg die Kommunen im Land aufgefordert, die ab 
01. September 2022 gültigen Vorgaben der Verordnung zur Si-
cherung der Energieversorgung über kurzfristig wirksame Maß-
nahmen (EnSikuMaV) umzusetzen. Die Verordnung sieht unter 
anderem Höchstwerte für Arbeitsräume in öffentlichen Gebäu-
den sowie weitere Beheizungs- und Beleuchtungsverbote vor. 
Neben den verpflichtenden Maßnahmen der Landesregierung 
erteilt die Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württem-
berg (KEA) weitergehende Vorschläge zur Senkung der Energie-
kosten bzw. des Energieverbrauchs. 
Auch vor dem Hintergrund, dass die kommunalen Verwaltungen 
laut Beschluss der Landesregierung bis 2040 klimaneutral wer-
den sollen hat die Gemeinde Hartheim am Rhein den verwal-
tungsinternen Arbeitskreis „Energiesparmaßnahmen“ ins 
Leben gerufen. Dieser konnte bereits kurzfristig einige weitere 
Maßnahmen erarbeiten, die teilweise schon umgesetzt wurden. 
So wurden in den gemeindeeigenen Gebäuden die herkömm-
lichen Leuchtmittel weitestgehend durch energiesparende 
LED-Lampen ersetzt. Weiterhin sind dort, wo es sinnvoll ist, Be-
wegungsmelder installiert worden und Heizungsthermostate 
mit Behördenventilen ausgestattet worden. Zudem erfolgte der 
Austausch alter Umwälz-pumpen zu neuen effizienteren Pum-
pen. Um Energiekosten durch Stand-By zu vermeiden wurden 
Steckdosenleisten mit Schalter in den Büros angebracht. In Ab-
stimmung mit dem Personalrat wurde die Gleitzeitregelung im 
Rathaus über die Wintermonate morgens und abends um jeweils 
30 Minuten gekürzt. Außerdem wurden die Mitarbeiter und Nut-
zer zu einem bewussten und verantwortungsvollen Umgang mit 
Energieressourcen aufgefordert. 
Auch bei der diesjährigen Weihnachtsbeleuchtung sind Einspa-
rungen vorgesehen. Auf Wunsch des Gemeinderats, soll es hier 
einen ausgewogenen Kompromiss geben. Dieser soll an den 
zentralen Punkten eine wohlwollende Weihnachtsbeleuchtung 
mit sehr energiesparenden LED-Lichterketten vorsehen. 
Des Weiteren rät die KEA dazu, die Straßenbeleuchtung auf ener-
giesparende LED-Lampen umzustellen. Dies konnte ebenfalls 
bereits teilweise umgesetzt werden und ist kurz- bzw. mittelfris-
tig für die komplette Straßenbeleuchtung in Planung. 
Außerdem soll, wenn möglich, die Straßenbeleuchtung redu-
ziert werden. Bisher ist die Straßenbeleuchtung in unserer Ge-
meinde von 0:00 – 5:00 Uhr bereits auf Leistungsreduzierung 

eingestellt. Eine Nachfrage bei der ED Netze GmbH hat ergeben, 
dass jede weitere Stunde Leistungsreduzierung eine Ersparnis 
von ca. 6.600 kWh im Jahr bedeuten würde. Bei einer Leistungs-
reduktion über die gesamte Beleuchtungsdauer könnten im Jahr 
ca. 50.000 – 60.000 kWh eingespart werden. 
Einstimmiger Beschluss:
1.  Der Gemeinderat nimmt die Informationen und Informatio-

nen des Arbeitskreises zur Kenntnis.
2.  Der Gemeinderat beschließt Einsparungen bei der diesjähri-

gen Weihnachts-beleuchtung vorzunehmen, diese aber wie 
folgt umzusetzen:
•	 Weihnachtssterne an den Straßenlaternen und die Be-

leuchtung in den Kreisverkehren werden nicht installiert
•	 Weihnachtsbäume auf den Friedhöfen und an den Orts-

verwaltungen sowie die Weihnachtsbeleuchtung beim 
Rathaus erhalten sparsame LED-Lichterketten

•	 mittels Zeitschaltuhren soll außerdem die Beleuchtungs-
dauer beschränkt werden (17:00 bis 22:00 Uhr)

3.  Der Gemeinderat beschließt die Leistungsreduzierung der 
Straßenbeleuchtung über die gesamte Dauer der Beleuch-
tungszeit.

 
8.   Sanierung der Bürgerhalle Bremgarten: Beauftragung von 

Fachplanern in den Bereichen technische Ausrüstung, Statik 
und Brandschutz   
Für den Umbau und die Sanierung der Bürgerhalle Bremgarten 
ist die Beauftragung von Fachplanern im Bereich Technische 
Ausrüstung (Wasser- und Abwasseranlagen, Elektroanlagen so-
wie Raumlufttechnische Anlagen), Statik und Brandschutz not-
wendig. 
Die Beauftragung soll entsprechend dem Auftrag für das Archi-
tektenbüro zunächst nur für die Leistungsphasen 1 – 3 erfolgen.
1.  Technische Ausrüstung
  Angebot Büro IST EnergiePlan GmbH, Müllheim 
  Honorarzone II Mindestsatz, Umbaukostenzuschlag 20 %, Ne-

benkosten 3 %
2. Statik + Wärmeschutz
 Angebot Nafz-Ingenieure, Müllheim 
 Honorarzone II Mindestsatz, Nebenkosten 3 %
3. Brandschutztechnische Beurteilung
 Sachverständiger Brandschutz Jörg Nönninger, Freiburg 
 Brandschutzkonzept pauschal 11.400 €, Nebenkosten 5 % 

Mehrheitlicher Beschluss: 
Der Gemeinderat beauftragt die Verwaltung den vorgenannten 
Angeboten den jeweiligen Fachplanern die Aufträge für die Sa-
nierung der Bürgerhalle in den Leistungsphasen 1 – 3 zu erteilen. 

9.    Einführung des § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG): Satzung 
zur Anpassung örtlicher Satzungen an §2b Umsatzsteuerge-
setz - § 2b UStG-Anpassungs-Satzung ab 01.01.2023 
Aufgrund der gesetzlichen Neuregelung der Umsatzbesteue-
rung der öffentlichen Hand insbesondere der Vorschrift des § 
2b UStG prüft die Gemeinde Hartheim am Rhein, inwieweit die 
Satzungen oder Gebührenverzeichnisse Leistungen zugrunde 
liegen, bei denen ein möglicher Wettbewerb zu Dritten und so-
mit eine Umsatzsteuerpflicht vorliegt. 
Um den Aufwand für die Änderung der Vielzahl von Satzungen 
bzw. Gebühren-verzeichnisse zu minimieren, hat das Rech-
nungsamt eine so genannte Artikelsatzung auf Grundlage eines 
Satzungsmusters des Gemeindetags Baden-Württemberg für 
die Umstellung erarbeitet. 
Die Anlage zur Gebührenordnung für die Benutzung der Rhein-
halle in Hartheim, der Bürgerhalle und der Eichwaldhütte in 
Bremgarten, der Seltenbachhalle und des Festplatzes in Feld-
kirch (Gebührenverzeichnis) wird aufgrund der Umsatzsteuer-
pflicht der Eichwaldhütte entsprechend geändert. Künftig ver-
steht sich auch das Entgelt der Eichwaldhütte als Netto-Betrag 
und wird zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer erhoben. 
Da kurz vor der Sitzung vom Gemeindetag angekündigt wurde, dass 
aktuell über eine Verlängerung des „Optionsrecht des § 2b UStG“ um 
weitere 2 Jahre bis zum 31.12.2024 nachgedacht wird, wird von der 
Verwaltung ein Vorratsbeschluss bezüglich der Veröffentlichung der 
Satzung empfohlen. 
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Einstimmiger Beschluss: 
Der Gemeinderat beschließt die Satzung zur Anpassung örtli-
cher Satzungen an § 2b UStG - § 2b UStG-Anpassungs-Satzung, 
entsprechend der Anlage. 
Aufgrund der noch nicht geklärten Situation über eine eventuel-
le Verlängerung des Optionsrechts bis zum 31.12.2024 empfiehlt 
der Gemeinderat die Veröffentlichung bis zum spätmöglichsten 
Zeitpunkt hinauszuzögern. 

  
10.   Satzung zur Feststellung der Buchführungsform nach dem 

neuen kommunalen Haushaltsrecht in der Betriebssatzung 
für die Eigenbetriebe Wasserversorgung, Abwasserversor-
gung und Breitbandversorgung 
Im Zuge der Umstellung des Finanzwesens des Kernhaushalts der 
Gemeinde zum Stichtag 01.01.2020 wurde auch die Buchführung 
der Eigenbetriebe analog auf das Neue Kommunale Haushalts-
recht umgestellt. Dies hatte den Vorteil, dass alle vier Buchungs-
kreise strukturell und EDV-technisch nahezu gleichbehandelt wer-
den können. Mittlerweile wurde auch das Eigenbetriebsgesetz 
und die Eigenbetriebsverordnung geändert und eröffnet eine 
Wahlmöglichkeit zwischen einer Buchführung nach HGB oder 
eben nach dem Neuen Kommunalen Haushaltsrecht. Bis zum 
01.01.2023 sollte nun auch förmlich ein Beschluss gefasst werden, 
so dass die Haushaltsführung nach NKHR für die Eigenbetriebe of-
fiziell abgesegnet ist. Entsprechend werden die neu ausgearbeite-
ten und ab 2023 verbindlich geltenden Muster anzuwenden sein. 
Einstimmiger Beschluss: 
Der Gemeinderat beschließt die Artikelsatzung für die Änderung 
der drei Betriebssatzungen für die Hartheimer Eigenbetriebe.  
Hinweis: Die Artikelsatzung für die Änderung der drei Betriebssat-
zungen ist unter der Rubrik „Amtliche Nachrichten“ veröffentlicht. 

11.   Berichte der Verwaltung 
Bürgermeister Stefan Ostermaier informiert über folgende 
Punkte:

•	 Der Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald hat den Gemeinden 
angeboten das Holzhaus, welches bei der Landesgartenschau in 
Neuenburg beim Treffpunkt Landkreis aufgebaut war, mitsamt 
Holzterrasse/Holzdeck für 6.000 € zu kaufen. Da die Verwaltung 
eine sinnvolle Nutzung im Bereich des neuen Naturkindergartens 
sieht, hat sich die Gemeinde beworben und dank überzeugender 
Argumente auch den Zuschlag erhalten.

•	 Das Architekturbüro XS aus Staufen wurde mit der Ausarbeitung 
des Naturkindergartens beauftragt.

•	 Das Büro Fichtner Water & Transportation aus Freiburg wurde für 
das  Bremgarten beauftragt.

•	 Die Aufstockung eines LSP-Antrages von 22.500 auf 25.000 € für 
das Gebäude Hauptstraße 2 in Bremgarten wurde bewilligt. Der 
Eigenanteil der Gemeinde steigt somit von 9.000 € auf 10.000 €.

•	 Die Eigentümer des Schloss Feldkirch haben einen Denkmal-
schutz-Zuschuss vom Bund in Höhe von 200.000 € erhalten. Der 
Antrag wurde privat gestellt und ist für die Sanierung der Gebäu-
de vorgesehen.

•	 Die Gemeinde wurde um Stellungnahme bezüglich dem Bebau-
ungsplan Gebiet Heitersheimer Weg der Gemeinde Eschbach 
gebeten. Die Verwaltung hat keine Stellungnahme abgegeben. 
Aufgrund der kurzen Frist war eine Behandlung im Gemeinderat 
nicht möglich. 

•	 Es wird ein neues und größeres Trieluntersuchungsgebiet im 
Markgräflerland eingerichtet. Innerhalb des erweiterten Unter-
suchungsgebiet sind nun auch landwirtschaftliche Flächen der 
Gemarkung Hartheim.

•	 Der Notartermin zum Kauf einer Teilfläche der Volksbank im Orts-
teil Bremgarten hat stattgefunden. Die Zahlung wird bereits die-
ses Jahr erfolgen.

•	 Es hat ein Treffen mit der Verwaltung und allen Landwirten gege-
ben, die sich auf die freien Pachtflächen beworben haben.

•	 Bei der Verwaltung ist die Information eingegangen, dass das 
Anruf-Sammeltaxi gekündigt wurde. Die Verwaltung geht da-
von aus, dass dieses nicht mehr im neuen Fahrplan ab Dezember 
stehen wird und somit einige Zeiten sonntags wegfallen. Ob eine 
Übergangslösung möglich ist muss geschaut werden. Spätestens 
mit dem Fahrplanwechsel zum Juni 2023 und der Umsetzung des 
neuen ÖPNV-Nahverkehrsplans wird es hier wieder zu einer deut-
lichen Verbesserung kommen.

•	 In der Schulstraße wird es bald Einschränkungen wegen dem 
Breitbandausbau geben. Abschnittsweise müssen Vollsperrungen 
durchgeführt werden. Dies hat zur Folge, dass auch der Schulbus 
die Schule ca. für drei bis vier Wochen Ende Januar/Februar nicht 
anfahren kann. Die Verwaltung wird sich mit der Schule um ad-
äquate Lösungen bemühen.

•	 Die Rheinhalle wird einen Breitbandanschluss erhalten, der unter 
anderem auch den Vereinsräumlichkeiten dienen soll.

•	 Die Verbandsversammlung des Zweckverbands Gewerbepark 
Breisgau“ hat stattgefunden. Die im Ausschuss diskutierten The-
men wurden wie besprochen beschlossen.

•	 Am 3. und 4. Dezember findet der Hartheimer Weihnachtsmarkt 
statt. Die Musikvereien aus Bremgarten und Feldkirch sowie die 
Bläserklasse übernehmen die musikalischen Beiträge. In Koope-
ration mit dem Salmen, wird der beliebte Zauberer Magun dieses-
mal sehr ortsnah im Sitzungssaal des Rathauses auftreten.

•	 Die nächste Gemeinderatssitzung findet ausnahmsweise nicht an 
einem Dienstag, sondern am Mittwoch den 21. Dezember 2022 statt.

•	 Der Neujahrsempfang wird am 08. Januar 2023 in der Selten-
bachhalle in Feldkirch stattfinden. Beginn ist wie üblich um 16:30 
Uhr. Ein Shuttle-Service wird wieder eingerichtet.

 
12.  Anfragen und Anregungen aus dem Gemeinderat  

Gemeinderätin Antoinette Faller hat eine Anfrage vorliegen, ob 
die Verbindungsstraße zwischen Feldkirch und Bremgarten besser 
begrenzt werden kann durch Pfosten oder durch Seitenstreifen um 
diese bei Nebel und Dunkelheit kenntlicher zu machen.  
Die Verwaltung wird die Machbarkeit prüfen und dem Gemeinderat 
berichten. 
Gemeinderat Daniel Kopf erkundigt sich nach dem Datum der Holz-
versteigerung in 2023. 
Bürgermeister Stefan Ostermaier erläutert, dass es nächstes Jahr 
eine terminliche Überschneidung mit dem Neujahrskonzert der 
Trachtenkapelle gibt. Aus diesem Grund plant die Verwaltung die 
Holzversteigerung für den 21. Januar 2023. 
Gemeinderat Daniel Kopf möchte wissen, ob man im hinteren Be-
reich der Seltenbachhalle den Parkplatz besser ausleuchten kann. 
Die Verwaltung wird dies prüfen. 

13.  Einwohnerfragen  
Von den anwesenden Einwohnern wurden keine Fragen gestellt.  

  
  

UNSERE JUBILARE

Herzliche Glückwünsche  
Wir gratulieren sehr herzlich zum
•	 80. Geburtstag von Frau Marianne Goebel aus Bremgarten am 

02.12.2022
 
sowie allen nicht genannten Jubilaren und wünschen alles Gute, 
beste Gesundheit und Wohlergehen.  
 
  

ABFALLTERMINE
Nächste Leerungen 
Restmülltonne 01.12.2022 (Hartheim + Feldkirch) 
Restmülltonne 02.12.2022 (Bremgarten) 
 
  
Telefonnummern der TREA Breisgau im Gewerbepark Breisgau 
Für Kontakte bezüglich Öffnungszeiten, Anlieferungen und Abfall-
wirtschaft (besetzt: Mo - Fr von 7:00 - 18:00 Uhr )  07634/5079-122
Verwaltung, Veranstaltungen und Besichtigungen
(besetzt: Mo - Fr von 8:00 - 16:30 Uhr)  07634/5079-0 
Notfällen (24 Std. besetzt)  07634/5079-222
  
Fax- Nummer: 07634/5079-135 
E-Mail-Adresse: breisgau@eew-energyfromwaste.com 



     DONNERSTAG, 01. DEZEMBER 2022 | 7Mitteilungsblatt der Gemeinde Hartheim

RAZ Breisgau 
Anlieferungszeiten für private Haushalte/Sperrmüllanlieferung: 
Montag und Dienstag: 09.00 bis 15.00 Uhr 
Donnerstag und Freitag: 12.00 bis 18.00 Uhr 
Samstag: 08.00 bis 12.00 Uhr 
Gebührenfrei angenommen werden alle klassischen Wertstoffe wie 
Schrott, Papier und Kartonage, Elektroschrott, Kork, DVD und CD, 
Flaschenglas, Grünschnitt sowie Sperrmüll mit Sperrmüllkarte. 
Adresse: RAZ Breisgau (Gewerbepark Breisgau) 
Ehrenkirchener Straße 3, 79427 Eschbach 
Tel. 07634/6949385, E-Mail: alb@lkbh.de 
Servicetelefon der ALB: 0761-2187-9707 

Die Abfallwirtschaft Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald 
informiert:   
Müllsackverkaufsstellen in Hartheim   
Derzeit kann die Bevölkerung von Hartheim in folgenden Verkaufs-
stellen die landkreiseinheitlichen Restmüllsäcke zum Preis von 5,00 
EUR erwerben: 
  
Hartheim   -  Tankstelle Sedelmeier, Vogesenstr. 25 
 - Metzgerei Widmann, Rheinstraße 22 
Bremgarten -  Getränkelädele „Zum Durstlöscher“,  

St. Stephanusstraße 2 
    
Bei eventuellen Fragen wenden Sie sich bitte an: 
ALB, Tel. 0761/2187-9707 
  
  

RENTENVERSICHERUNG
Sprechstunden der

Rentenberatung im Rathaus  
Die Sprechstunden finden am 1. Mittwoch im Monat bei Herrn Rees 
und am 3. Mittwoch im Monat bei Frau Schmidt im Erdgeschoss Zim-
mer 5 des Rathauses statt. 
Bitte beachten Sie, dass eine Rentenberatung nur nach telefonischer 
Terminvereinbarung im Sekretariat Tel: 07633/9105-0 möglich ist. 
 

 

Werte unseres Wassers 
(Weitere Daten finden sie auf unserer Homepage) 
Härtegrad *dH Härtebereich (Waschmittel) Nitratgehalt mg/l 
12,6 2,25 / mittel 21,9

   

 AMTLICHE NACHRICHTEN

Gemeinde Hartheim am Rhein 
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald 
    

S A T Z U N G 
zur Festlegung der Buchführungsform 

nach dem neuen kommunalen Haushaltsrecht in den 
Betriebssatzungen für die Eigenbetriebe 

  
Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg 
(GemO) und § 3 Absatz 2 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) hat der 
Gemeinderat der Gemeinde Hartheim am Rhein am 22. November 
2022 folgende Satzung zur Anpassung örtlicher Satzungen be-
schlossen: 
  

Artikel 1 
Änderung der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb 

Wasserversorgung Hartheim am Rhein 
  
Die Betriebssatzung für den Eigenbetrieb Wasserversorgung Hart-
heim am Rhein vom 11. November 2003 wird wie folgt geändert: 

Nach § 3 wird folgender § 3a eingefügt: 
  
§ 3a Wirtschaftsführung und Rechnungswesen 
  
Die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen des Eigenbetriebs er-
folgt nach den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) und der 
Eigenbetriebsverordnung-Doppik (EigBVO-Doppik) auf der Grundlage 
der für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde geltenden Vorschriften 
für die Kommunale Doppik. 
  

Artikel 2 
Änderung der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb 

Abwasserbeseitigung Hartheim am Rhein 
  
Die Betriebssatzung für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 
Hartheim am Rhein vom 13. September 2005 wird wie folgt geän-
dert: 
  
Nach § 3 wird folgender § 3a eingefügt: 
  
§ 3a Wirtschaftsführung und Rechnungswesen 
  
Die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen des Eigenbetriebs er-
folgt nach den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) und der 
Eigenbetriebsverordnung-Doppik (EigBVO-Doppik) auf der Grundlage 
der für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde geltenden Vorschriften 
für die Kommunale Doppik. 
  

Artikel 3 
Änderung der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb 

Breitbandversorgung Hartheim am Rhein 
  
Die Betriebssatzung für den Eigenbetrieb Breitbandversorgung 
Hartheim am Rhein vom 13. Dezember 2016 wird wie folgt geändert: 
  
Nach § 3 wird folgender § 3a eingefügt: 
  
§ 3a Wirtschaftsführung und Rechnungswesen 
  
Die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen des Eigenbetriebs er-
folgt nach den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) und der 
Eigenbetriebsverordnung-Doppik (EigBVO-Doppik) auf der Grundlage 
der für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde geltenden Vorschriften 
für die Kommunale Doppik. 
  

Artikel 4 
Inkrafttreten 

  
Die Satzung tritt am 01. Januar 2023 in Kraft. Im Übrigen bleiben die 
Bestimmungen der zu ändernden Satzungen unberührt. 
    
Ausgefertigt: 
Hartheim am Rhein, den 22. November 2022 
gez. Stefan Ostermaier, Bürgermeister 
  
Hinweis: 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder von auf-
grund der GemO erlassenen Verfahrensvorschriften beim Zustande-
kommen dieser Satzung ist nach § 4 Abs. 4 der GemO in der derzeit 
gültigen Fassung unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich und unter 
Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, 
innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung bei der Gemein-
de Hartheim am Rhein geltend gemacht worden ist. Dies gilt nicht, 
wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Ge-
nehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden 
sind. 
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 LANDRATSAMT BREISGAU-HOCHSCHWARZWALD

Flurbereinigung Müllheim-Rheintal (DB)  
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald  
Flurbereinigungsbeschluss vom 14.11.2022  
1.   Aufgrund von § 4 des Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) in der 

Fassung vom 16.03.1976 (BGBl. I S. 546) ordnet hiermit das Lan-
desamt für Geoinformation und Landentwicklung die Flurberei-
nigung Müllheim-Rheintal (DB) nach § 87 FlurbG an. 

  Sie wird vom Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald - untere 
Flurbereinigungsbehörde - durchgeführt. 

  Das Flurbereinigungsgebiet umfasst 
 -   von der Gemeinde Buggingen, Gemarkung Buggingen die 

westlich der B 3 gelegenen landwirtschaftlich genutzten Ge-
wanne mit Ausnahme des Gewanns Untere Letten. 

 -   von der Gemeinde Buggingen, Gemarkung Seefelden den Be-
reich südlich der K 4944. 

 -   von der Stadt Müllheim, Gemarkung Hügelheim die westlich 
der B 3 gelegenen landwirtschaftlichen Gewanne mit Aus-
nahme der Gewanne Brückleäcker, Sandgrube, Käppeleacker, 
Wolfskehle und der westlich des Ruhrgaswegs (Flurstück Nr. 
3728) gelegenen Gewanne. 

 -   von der Stadt Müllheim, Gemarkung Müllheim den durch den 
Bismarckweg (Flurstück Nr. 8645), den Zienkener Weg (Flur-
stück Nr. 8605), die Rheintalbahn, sowie die B 378 und B 3 um-
fassten Bereich im nördlichen Teil der Gemarkung. 

 -   von der Stadt Neuenburg, Gemarkung Grißheim einen Teil der 
Gewanne Oberfeld und Winkel. - von der Stadt Neuenburg, 
Gemarkung Zienken die Gewanne Kirschbaumacker, Klam-
merstein, Innen am Buck, Lausbühl und Zwanzig Jaucherten.
Es wird mit einer Fläche von rd. 911 ha in dem aus der Gebiets-
karte vom 03.08.2022 näher ersichtlichen Umfang festgestellt. 
Die Begründung und die Gebietskarte sind Bestandteile die-
ses Beschlusses. 

2.   Am Flurbereinigungsverfahren sind beteiligt: 
 -   Als Teilnehmer die Eigentümer und die Erbbauberechtigten 

der zum Flurbereinigungsgebiet gehörenden Grundstücke. 
Sie bilden die Teilnehmergemeinschaft. - Als Nebenbeteiligte 
die Inhaber von Rechten an den zum Flurbereinigungsgebiet 
gehörenden Grundstücken sowie die Eigentümer von nicht 
zum Flurbereinigungsgebiet gehörenden Grundstücken, die 
zur Errichtung fester Grenzzeichen an der Grenze des Gebiets 
mitzuwirken haben. 

  Die mit der Bekanntgabe dieses Beschlusses entstehende Teil-
nehmergemeinschaft führt den Namen „Teilnehmergemein-
schaft der Flurbereinigung Müllheim-Rheintal (DB)“. 

  Sie ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts und hat ihren 
Sitz in Müllheim. 

3.   Dieser Beschluss mit Begründung und Gebietskarte bzw. einer 
Mehrfertigung der Gebietskarte liegt einen Monat - vom ersten 
Tag seiner öffentlichen Bekanntmachung an gerechnet - in den 
Rathäusern von Buggingen, Müllheim, Neuenburg am Rhein, 
Hartheim am Rhein, Eschbach, Heitersheim, Ballrechten-Dottin-
gen, Sulzburg, Badenweiler und Auggen während der Sprechzei-
ten zur Einsichtnahme aus. 

  Die Wirkungen dieses Beschlusses treten am Tag nach der Be-
kanntgabe in der betreffenden Gemeinde ein. Zusätzlich kann 
der Beschluss mit Begründung und Gebietskarte auf der Inter-
netseite des Landesamts für Geoinformation und Landentwick-
lung Baden-Württemberg unter www.lgl-bw.de/4940 eingese-
hen werden. 

  Datenschutzrechtliche Hinweise zu den personenbezogenen 
Daten, die im Rahmen des Flurbereinigungsverfahrens erhoben 
werden, können auf der Internetseite des Landesamts für Geoin-
formation und Landentwicklung im o. g. Verfahren (www.lgl-bw.
de/4940) sowie auf der Internetseite des Landratsamts Breisgau-
Hochschwarzwald eingesehen werden. 

4. a)  Inhaber von Rechten, die aus dem Grundbuch nicht ersicht-
lich sind, aber zur Beteiligung am Verfahren berechtigen, z.B. 
Pachtrechten, werden aufgefordert, diese Rechte innerhalb 
von 3 Monaten beim Landratsamt Breisgau-Hochschwarz-
wald -untere Flurbereinigungsbehörde-, Berliner Allee 3a, 
79114 Freiburg im Breisgau, anzumelden. 

   Werden Rechte erst nach Ablauf der 3-Monatsfrist angemel-
det oder nachgewiesen, so kann die Flurbereinigungsbehör-
de die bisherigen Verhandlungen und Festsetzungen gelten 
lassen. Der Inhaber eines solchen Rechts muss die Wirkung 
eines vor der Anmeldung eingetretenen Fristablaufs ebenso 
gegen sich gelten lassen wie der Beteiligte, demgegenüber 
die Frist durch Bekanntgabe des Verwaltungsaktes in Lauf ge-
setzt worden ist. 

 b)  In der Nutzungsart der Grundstücke dürfen ohne Zustimmung 
der Flurbereinigungsbehörde nur Änderungen vorgenom-
men werden, die zum ordnungsgemäßen Wirtschaftsbetrieb 
gehören. Bauwerke, Brunnen, Gräben, Einfriedungen, Hang-
terrassen und ähnliche Anlagen dürfen nur mit Zustimmung 
der Flurbereinigungsbehörde errichtet, hergestellt, wesent-
lich verändert oder beseitigt werden. Sind entgegen diesen 
Vorschriften Änderungen vorgenommen, Anlagen hergestellt 
oder beseitigt worden, so können sie im Flurbereinigungsver-
fahren unberücksichtigt bleiben. Die Flurbereinigungsbehör-
de kann den früheren Zustand, notfalls mit Zwang, wiederher-
stellen lassen, wenn dies der Flurbereinigung dienlich ist. 

 c)   Bäume, Beerensträucher, Rebstöcke, Hopfenstöcke, Hecken, 
Feld- und Ufergehölze dürfen nur mit Zustimmung der Flurberei-
nigungsbehörde beseitigt werden. Fehlt die Zustimmung, muss 
die Flurbereinigungsbehörde Ersatzpflanzungen anordnen. 

 d)   Auf den in das Flurbereinigungsverfahren einbezogenen Wald-
grundstücken dürfen Holzeinschläge, die den Rahmen einer ord-
nungsgemäßen Bewirtschaftung übersteigen, nur mit Zustim-
mung der Flurbereinigungsbehörde vorgenommen werden. 
Anderenfalls kann diese anordnen, dass die abgeholzte oder 
verlichtete Fläche wieder ordnungsgemäß zu bepflanzen ist. 

 e)   Wer den unter 4. b) bis 4. d) genannten Bestimmungen zuwi-
derhandelt, kann wegen Ordnungswidrigkeit mit einer Geld-
buße belegt werden. 

 f )   Neben den unter 4. a) bis 4. d) genannten Einschränkungen 
gelten die Beschränkungen nach dem Landwirtschafts- und 
Landeskulturgesetz sowie dem Naturschutzrecht (Dauergrün-
landumwandlungsverbot, Biotop- und Artenschutz) unverän-
dert weiter. 

5.   Rechtsbehelfsbelehrung  
  Gegen diesen Beschluss kann innerhalb eines Monats Wider-

spruch beim Landesamt für Geoinformation und Landentwick-
lung, Büchsenstraße 54, 70174 Stuttgart, eingelegt werden. 

gez. Dieter Ziesel Abteilungsdirektor 
  
 

 LANDWIRTSCHAFT

Bekanntmachung der Tierseuchenkasse (TSK) 
Baden-Württemberg - Anstalt des öffentlichen Rechts  
- Hohenzollernstr. 10, 70178 Stuttgart 
Meldestichtag  zur Veranlagung zum Tierseuchenkassenbeitrag 
2023 ist der 01.01.2023. 
Die Meldebögen werden Mitte Dezember 2022 versandt. 
Sollten Sie bis zum 01.01.2023 keinen Meldebogen erhalten haben, 
rufen Sie uns bitte an. Ihre Pflicht zur Meldung begründet sich auf § 
31 des Gesetzes zur Ausführung des Tiergesundheitsgesetzes in Ver-
bindung mit der Beitragssatzung. 
Viehhändler (Vieheinkaufs- und Viehverwertungsgenossenschaften) 
sind zum 1. Februar 2023 meldepflichtig. 
Die uns bekannten Viehhändler, Vieheinkaufs- und Viehverwertungs-
genossenschaften erhalten Mitte Januar 2023 einen Meldebogen. 

Melde- und beitragspflichtige Tiere sind: Pferde, Schweine, 
Schafe, Hühner, Truthühner/Puten  
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Meldepflichtige Tiere sind: Bienenvölker  (sofern nicht über einen 
Landesverband gemeldet) 

Nicht zu melden sind: Rinder einschließlich Bisons, Wisenten 
und Wasserbüffel.  Die Daten werden aus der HIT-Datenbank (Her-
kunfts- und Informationssystem für Tiere) herangezogen. 

Nicht meldepflichtig sind u.a.:Gefangengehaltene Wildtiere (z.B. 
Damwild, Wildschweine), Esel, Ziegen, Gänse und Enten 

Werden bis zu 25 Hühnerund/oder Truthühner und keine anderen 
beitragspflichtigen Tiere (s.o.) gehalten, entfällt derzeit die Melde- 
und Beitragspflicht für die Hühner und/oder Truthühner. 

Für die Meldung spielt es keine Rolle, ob die Tiere in einem landwirt-
schaftlichen Betrieb stehen oder in einer Hobbyhaltung. Zu melden 
ist immer der gemeinsam gehaltene Gesamttierbestand je Standort. 
Unabhängig von der Meldepflicht an die Tierseuchenkasse muss die 
Tierhaltung bei dem für Sie zuständigen Veterinäramt gemeldet werden. 

Schweine-, Schafe- und/oder Ziegen sind, unabhängig von der 
Stichtagsmeldung an die Tierseuchenkasse BW, bis 15.01.2023 an 
HIT zu melden. Die Tierseuchenkasse BW bietet an, die Stichtags-
meldung an HIT zu übernehmen. Die Voraussetzungen und nä-
here Informationen erhalten Sie über das Informationsblatt, wel-
ches mit dem Meldebogen verschickt wird. Das Informationsblatt 
finden Sie auch auf unserer Homepage unter www.tsk-bw.de. 

Es wird noch auf die Meldepflicht von Bienenvölkern hingewiesen. 
Die Völkermeldungen der Imker an ihren örtlichen Imkerverein wer-
den von diesem an einen der beiden Landesverbände weiter gemel-
det. Ist ein Imker nicht organisiert oder in einem Verein, der keinem 
der beiden Landesverbände angeschlossen ist, müssen die Völker 
bei der Tierseuchenkasse gemeldet werden. 
Auf unserer Homepage erhalten Sie weitere Informationen zur Mel-
de- und Beitragspflicht, Leistungen der Tierseuchenkasse sowie über 
die einzelnen Tiergesundheitsdienste. Zudem können Sie, als gemel-
deter Tierhalter, Ihr Beitragskonto (gemeldeter Tierbestand der letz-
ten 3 Jahre, etc.) einsehen. 
Telefon: 0711 / 9673-666; E-Mail: beitrag@tsk-bw.de; 
Internet: www.tsk-bw.de 

  

 FREIWILLIGE FEUERWEHR

FFW - ABTEILUNG HARTHEIM

 

 ALEMANNENSCHULE HARTHEIM

Stimmungsvoller Einstieg in die besinnliche 
Adventszeit in der Alemannenschule 
Nach zweijähriger Pause fand am Donnerstag, den 24. November 
2022, endlich wieder unsere Adventsfeier statt. Im Lichterglanz zahl-
reicher Teelichter wurde das Adventsfeuer von den Schülern eröff-
net. Die Kinder bildeten einen großen Kreis und summten leise das 
Lied „Seht, dieses kleine Licht ...“. Begleitet wurden sie von den Lehr-
kräften mit Gitarren und Akkordeon. 

Nach der feierlichen Einstimmung begrüßte unsere Schulleiterin 
Frau Lederle die SchülerInnen, Eltern, Großeltern und das Kollegium. 
Zuerst verzauberten die Zweitklässler das Publikum mit einem stim-
mungsvollen Lichtertanz zu meditativer Musik. Danach traten die 
Flötenkinder der Stufe 1 und 2 auf und stellten ihr Können unter der 
Leitung von Frau Grabert unter Beweis. Mit viel Freude und Elan tru-
gen die ersten Klassen das Gedicht „Der Bratapfel“ vor. Weitere Dar-
bietungen der Klassen 3a und 3b folgten: Ein Gedicht „Der fliegende 
Robert“ und ein Weihnachts-Rap. 

Passend zum Motto standen zwei große Feuerschalen auf dem Schul-
hof und unterstrichen die gemütliche Atmosphäre der Feier. Die Eltern 
der dritten Klassen sorgten für das leibliche Wohl. Es gab leckeren Kin-
derpunsch, warme Würstchen und schmackhaften Kuchen. 
Es war ein rundum stimmungsvoller Einstieg in die besinnliche Ad-
ventszeit. Viele Helfer ermöglichten dieses Fest. Die Eltern der Klas-
sen 3a und 3b packten tatkräftig mit an. Unser Hausmeister Herr 
Steininger platzierte Tische und Bierbänke, brachte Lichterketten an 
und war ein unentbehrlicher Helfer. 
Herzlichen Dank für die große Unterstützung aller, die unser kleines 
Fest zum Leuchten brachten. 
Eine schöne Adventszeit und herzliche Grüße aus der Alemannen-
schule! 

   

 AUS UNSEREN KINDERGÄRTEN

KINDERGARTEN KLÖTZLE HARTHEIM

Bundesweiter Vorlesetag in der Kita Klötzle 
Am 18.11.22 besuchten uns die Schüler der Klasse 4a der Alemannen-
schule Hartheim am Rhein. Gut vorbereitet und mit Bilderbüchern 
ausgestattet, kamen sie in die Kita, um diese den Kindern vorzulesen. 
Unsere Kinder konnten sich aussuchen, welchem Buch und Vorleser 
sie lauschen wollten. Für alle war es etwas ganz Besonderes. Die „Klei-
nen“ waren beeindruckt von den „Großen“ und die Schüler hatten ihr 
eigenes Publikum. Die Sache wurde sehr ernst genommen, so dass es 
nicht nur bei einem Buch blieb und es in allen Ecken der Räume mur-
melte und konzertierte Kinder zu beobachten waren. Im Anschluss 
konnten die Schüler noch kurz in die Kindergartenzeit zurück schnup-
pern und mitspielen. Um 11 Uhr sammelten sich dann und traten den 
Rückweg zur Schule an. Es war ein sehr gelungenes Projekt und wir 
freuen uns sehr auf den Vorlesetag im kommenden Jahr. 

Ein herzliches Dankeschön geht an die Klasse 4a und an Frau Grüter, 
die mithalf unsere Idee erfolgreich umzusetzen. 
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•	 Rechner: Sarah Riesterer
•	 Schriftführer: Jannic Glanz
•	 Beisitzer: Amanda Körkel, Holger Link und Leon Oberer
 
Wir gratulieren der neuen Vorstandschaft, wünschen ein gutes Ge-
lingen für die nächsten zwei Jahre und freuen uns auf eine gute Zu-
sammenarbeit mit allen Beteiligten. 

Kontakt: justinherzog1@gmx.de 
https://www.instagram.com/landjugend_bremgarten 
https://www.facebook.com/Landjugend-Bremgarten 

Von links nach rechts: Amanda Körkel, Sarah Riesterer, Jan Baumann, Hol-
ger Link, Justin Herzog, Jannic Glanz (auf dem Bild fehlt Leon Oberer)

 VEREINSNACHRICHTEN

ANGELSPORTVEREIN BREMGARTEN

Bestellungen an: 
m.g.haensler@googlemail.com 

0170 5817114 (wenn möglich SMS schreiben) 

ST. STEPHAN, BREMGARTEN
Förderverein für caritative Aufgaben

Dorf-Treff Bremgarten 
Am Freitag 2. Dezember 2022, 15:00 Uhr  ist wieder Dorf-Treff in 
Bremgarten, 
dieses mal etwas adventlich, in Baumanns Mini-Shop. 
Alle Neu- und Alt-Bremgartner sind herzlich eingeladen. 

Förderverein für Caritative Aufgaben St. Stephan Bremgarten e.V. 
 
  

LANDJUGEND BREMGARTEN

Erfolgreiche Neuwahlen in der Landjugend Bremgarten  
Am Freitagabend, den 25.11.2022 fand die Mitgliederversammlung 
der Landjugend Bremgarten statt. Neben den üblichen Tagesord-
nungspunkten waren Neuwahlen aller Vorstandsmitglieder vorge-
sehen. 
In der Landjugend Bremgarten wurde erfolgreich neu gewählt:
•	 1. Vorsitzender: Justin Herzog
•	 2. Vorsitzender: Jan Baumann

MUSIKVEREIN BREMGARTEN

Komm mach mit! Wir freuen uns auf Dich...  
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SENIORENCLUB 

Seniorennachmittag am 08.12.2022 
Am Donnerstag den 08.12.2022 findet um 14.00 Uhr einen besinn-
licher Adventsmachmittag im kath. Gemeindehaus in Hartheim statt. 
Wir freuen uns auf Ihr Kommen! 
Das Seniorenleitungsteam 
  
  

Ortsverband Hartheim
SOZIALVERBAND VDK

Einladung zum Adventskaffee  
Der VdK Ortsverband Hartheim lädt seine Mitglieder mit Partner in 
der Vorweihnachtszeit zum Adventskaffee ein. 
Am 02. Dezember 2022 ab 15.00 Uhr   
im Salmen, Hartheim, Rheinstraße 
Bei Rückfragen bitte unter der Tel. Nr. 07633 3146 od 07633 150765 
melden. 

Die Vorstandschaft 
 
  

SPORTVEREIN BREMGARTEN

SALMEN-VEREIN

Bernd Lafrenz: Was Ihr wollt 
Samstag 10.  Dezember 20 Uhr 
Die schöne und kluge Viola, Zwillings-
schwester von Sebastian, ist bei einem 
Schiffbruch von ihrem Bruder getrennt 
worden und kommt in Illyrien an Land. 
Dort beschließt sie bei dem edlen Her-
zog Orsino in Dienst zu gehen, aber als 
Mann verkleidet unter dem Namen Ces-
ario. Herzog Orsino findet Gefallen an 
dem jungen Edelmann Cesario/Viola 
und schickt ihn als Liebesboten zu der 
reichen Gräfin Olivia, nach der sich Orsi-
no in Liebe verzehrt, ohne bisher erhört 
worden zu sein ...
Ein heiteres, munteres Spiel um Identitäten und vorgetäuschte Iden-
titäten nimmt seinen Lauf und wie immer ist das Schauspieleren-
semble reduziert auf eine Person: den unglaublichen Bernd Lafrenz!
Er verkleidet sich als Verkleidete und schlüpft in Rollen, deren Rolle 
als Verkleidung dient, um andere Verkleidete zu entlarven, die sich 
aber dann als ganz andere herausstellen und dann ... oder war es 
doch nicht die Lerche?
Lafrenz ist Lafrenz, Lafrenz ist Shakespeare und Lafrenz ist einfach 
genial! 
Eintritt 17 € (www.salmen-hartheim.de oder an der Abendkasse) 
 
Salmen am Freitagabend geöffnet 
Ab sofort wird der Salmen freitagabends (ab ca. 18.30 Uhr) ge-
öffnet sein!  
Ein gemütliches Treffen mit Freunden, das Wochenende mit einem 
gepflegten Glas Bier oder Wein einläuten, neue Menschen treffen, 
wieder Mal Karten oder was anderes spielen (Spiele bitte mitbrin-
gen), all das ist ab sofort möglich. Wir haben zwar kein „großes“ Es-
sen mehr, aber für den kleinen Hunger wird es einen Salmentoast 
oder Käsewürfel oder (ganz neu!) Flammkuchen geben. 
Der Frühschoppen sonntags von 10 bis 13 Uhr bleibt natürlich eben-
falls bestehen! 
Wir freuen uns auf regen Besuch! 
Das Salmen-Team 

Foyer des Salmen Foto: Klaus Obert

Fußball-WM im Clubheim in 
Bremgarten 
Wir übertragen jedes Spiel der 
Deutschen Nationalmannschaft auf 
einer Großbildleinwand. Das Club-
heim öffnet immer eine Stunde vor 
Spielbeginn. Für Ihr leibliches Wohl 
ist natürlich auch bestens gesorgt. 
Bei jedem Tor der Deutschen gibt 
es einen gratis WM-Shot! 

Kommt vorbei und genießt den 
Fußball in geselliger Runde. 

Euer SVB 

Sankt Martinsumzug 
Der Sportverein Bremgarten durfte dieses Jahr den Sankt Mar-
tinsumzug des Kindergarten Bremgarten mit organisieren. Es war 
ein schöner Abend mit Sankt Martinsfeuer und gegrillten Würsten 
mit Pommes, Glühwein, Waffeln... es war für jeden etwas dabei 
Vielen Dank auch an Nicola (Baumann`s Mini Shop) für die Weckle 
Spende, auch das ist gerade in der aktuellen Zeit alles andere als 
selbstverständlich. 
Der SVB spendet einen Großteil des Umsatzes an den Kindergarten 
Bremgarten. Den Scheck hierzu übergaben Jürgen und Siggi per-
sönlich an Denise, welche sich herzlichst dafür bedankte. 
Der Sportverein bedankt sich nochmal beim ganzen Kindergarten-
team für das entgegengebrachte Vertrauen. 

KUNST + KULTUR

DIE GUTE TAT

Abzugeben ist
•	 1 Lifeheit Saugwischer, neuwertig abzugeben, Tel: 07633 923830
•	 1 Streuwagen 10l, Art.430-20 für Saat, Salz, Split, Tel: 07633 2977
 
Gesucht wird 
•	 ein gut erhaltenes Damenfahrrad, Tel: 07633 15591
•	 ein Badezimmer Spiegelschrank, länglich, Tel: 07633 15591
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 KIRCHLICHE NACHRICHTEN

Veranstaltungen  
der Kath. Landfrauenbewegung Freiburg 
Online-Seminare:
•	 13.01.2023,  18:00 – 19:30 Uhr, Schmerzfreier Rücken – das faszi-

ale Rückenprogramm
•	 02.02.2023,  17:00 – 20:00 Uhr, Superfood Hülsenfrüchte kennen-

lernen und nachkochen
•	 03.02.2023, 17:00 – 20:00 Uhr, Selbstfürsorge -sich erlauben und 

danach leben
 
Weitere Seminare und Veranstaltungen:
•	 Seminar „Die wertvolle Kraft des Neubeginns“ vom 20.–

22.01.23 im Kloster Hersberg, Immenstaad.  Eigenen Kraftquel-
len nachspüren, die eigene Kreativität erleben.

•	 Besinnungswochenende „Bewusster und gelassener durch 
den Alltag“ vom 03.–04.02.23 im Familienferienhaus Insel 
Reichenau. Umgang mit alltäglichem Stress durch die Praxis der 
Achtsamkeit.

•	 Seminar „Upcycling“ vom 10.–12.02.23 im Haus Marienfried, 
Oberkirch. Gemeinsam und kreativ aus „Abfall“ einzigartige neue 
Produkte herstellen.

•	 Sing-Wochenende vom 25.-26.02.2023, im Haus Marienfried, 
Oberkirch  Mit neuen geistlichen Liedern aus dem neuen Gottes-
lob, Mitgestaltung eines Gottesdienstes.

•	 Besinnungswochenende „Meine Selbstfürsorge!“ vom 25.–
26.02.23 im Familienferienhaus Insel Reichenau. Was macht 
mich psychisch stark?

•	 Seminar „Loslassen“ vom 13.–17.03.23 im Kloster St. Trudpert, 
Münstertal. Trauer und Verlusterfahrungen verursachen Leid. Ver-
söhnung und Loslassen ermöglichen Freiheit und Frieden. Schritte 
dazu werden gemeinsam gegangen.

•	 Tanzworkshop „Tanz dich frei“ 24.-25.03.23, Kloster Hersberg, 
Immenstaad Gruppentänze: rockig, traditionell, meditativ.

•	 Auszeit-Seminar für Frauen und Kinder vom 11. –15.04.23 im 
Haus Marienfried, Oberkirch“ – Den Fokus auf die Gaben des Le-
bens und die eigene Schöpferinnenkraft richten. Mit Meditation, 
Körpererfahrung, kreativem Gestalten. Mit Kinderbetreuung.

•	 Seminar „Leben – mit Freude und Farben“ vom 21.–23.04.23 
im Kloster Hersberg, Immenstaad.  Kreative Mal-Auszeit

 
Zu unseren Angeboten sind alle interessierten Frauen herzlich ein-
geladen. Die Veranstaltungen finden unter Einhaltung der jeweils 
geltenden Corona-Verordnungen statt. 

Infos und Anmeldung: Kath. Landfrauenbewegung, Okenstr. 15, 
79108 Freiburg, Tel. 0761 5144-243, E-Mail: info@kath-landfrauen.de, 
www.kath-landfrauen.de 
  
 

SEELSORGEEINHEIT
Bad Krozingen - Hartheim

GOTTESDIENSTE 
Freitag, 02. Dezember Herz-Jesu-Freitag 
St. Stephan, Bremgarten 
18:30 Uhr  Herz-Jesu-Andacht und Gebet um geistliche Berufe 
St. Martin, Feldkirch 
18:30 Uhr  Rosenkranz und Gebet um geistliche Berufe 
  
Samstag, 03. Dezember 
St. Martin, Feldkirch 
18:30 Uhr  Eucharistiefeier (GE) 
  
Sonntag, 04. Dezember 2. Adventssonntag 
St. Stephan, Bremgarten 
19:00 Uhr  Eucharistiefeier (GE) 
St. Martin, Feldkirch 
18:30 Uhr  Rosenkranz anschl. Friedensgebet 

Montag, 05. Dezember 
St. Peter u. Paul, Hartheim 
18:00 Uhr Rosenkranz 
  
Mittwoch, 07. Dezember 
St. Stephan, Bremgarten 
18:30 Uhr  Eucharistiefeier (GE) 

Wir beten für Johann u. Agnes Grathwol (JTSt) 
St. Peter u. Paul, Hartheim 
18:00 Uhr Rosenkranz 
  
Freitag, 09. Dezember 
St. Martin, Feldkirch 
18:30 Uhr Rosenkranz und Gebet um geistliche Berufe 
  
Sonntag, 11. Dezember 3. Adventssonntag - Gaudete 
St. Stephan, Bremgarten 
18:30 Uhr  Rosenkranz 
St. Martin, Feldkirch 
18:30 Uhr  Rosenkranz anschl. Friedensgebet 
St. Peter u. Paul, Hartheim 
09:00 Uhr  Eucharistiefeier im Gemeindehaus (PK) 

Wir beten für Maria Huslisti, Eltern u. Schwiegereltern u. 
Brüder Josef u. Paul / In besonderem Gedenken (JTSt) 

18:00 Uhr Rosenkranz anschl. Friedensgebet 
  
Sakramente 
Taufe 
Die Vorbereitung auf die Taufe geschieht in zwei Schritten: 
Zunächst besuchen Sie die Taufvorbereitung; danach erfolgt das 
persönliche Gespräch mit dem Taufspender. 
Die nächsten Taufseminare finden samstags von 10:00 - 12:30 Uhr 
im Gemeindehaus in Hartheim (Kirchstr. 1a) statt:
•	 03. Dezember
•	 04. Februar
•	 01. April
 
Nähere Informationen erhalten Sie in den Büros der Seelsorgeeinheit. 
Bitte bringen Sie zur Anmeldung der Taufe die Geburtsurkunde des 
Täuflings mit. 
  
Redaktionsschluss  für den nächsten Gottesdienstanzeiger 
Donnerstag, 08.12.2022 
 Die nächste Ausgabe umfasst den Zeitraum vom 17.12.- 15.01.2023 
Alle weiteren Informationen in unserem Pfarrbrief und unter 
www.kath-bk-ha.de 
  
KONTAKTDATEN 
Pastorale Mitarbeiter 
Dekan Gerhard Disch (GD) 07633 / 908949-0
 g.disch@kath-bk-ha.de 
Vikar Ghislain Eklou (GE) 07633 / 9232944
 g.eklou@kath-bk-ha.de 
Gem.Ref. Ulrike Dondrup (DU) 07633 / 908949-17
 u.dondrup@kath-bk-ha.de 
Past.Ref. Bernhard Huber (BH) 07633 / 92310-40
 b.huber@kath-dbn.de 
Past.Ref. Georg Klingele (GK) 07633 / 908949-19
 g.klingele@kath-bk-ha.de 
Past.Ass. Olivia Costanzo (OC) 07633 / 908949 18
 o.costanzo@kath-bk-ha.de 
  
Sekretariat der Seelsorgeeinheit Bad Krozingen-Hartheim: 
Email: sekretariat@kath-bk-ha.de 
Homepage: www.kath-bk-ha.de 
  
Büro Hartheim, Kirchstr. 1, 79258 Hartheim Telefon 07633/94 88 40  
Öffnungszeiten: 
Montag 16:00 – 17:00 Uhr 
  
Büro Bad Krozingen, Basler Str. 26, 79189 Bad Krozingen 
Telefon   07633 / 908949-0 
Öffnungszeiten: 
Montag 09:00 – 11:00 Uhr 
Donnerstag 16:00 – 17:00 Uhr 
Freitag 09:00 – 11:00 Uhr 
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Foto: Bernhard Huber
 
 

EVANG. KIRCHENGEMEINDE
Hartheim, Feldkirch, Bremgarten

Gottesdienste und Veranstaltungen  
Sonntag 04.12.2022 (2. Advent) 
10.00 Uhr  Gottesdienst in Hartheim mit Vorstellung der 

Konfirmanden*innen (Pfarrer Bösenecker) 
  
Sonntag 11.12.2022 (3. Advent) 
10.00 Uhr  Gottesdienst in Mengen (Pfarrer i. R. Jäckh) 
15.00 Uhr  Adventskaffee im Martin-Luther-Haus in Hart-

heim 
  
Sonntag 18.12.2022 (4. Advent) 
10.00 Uhr  Gottesdienst in Hartheim – mit Taufen (Pfarrer a. 

D. Grupp) 
    
Adventskaffee in Hartheim 
Wir laden Sie herzlich ein zu unserem Adventskaffee am 3. Advent 
(11.12.2022 ab 15 Uhr) in Hartheim im Martin-Luther-Haus! 
Bei Kaffee, Kuchen und Kerzenschein können Sie gemütlich zusam-
mensitzen. 
Wir freuen uns auf zahlreiche große und kleine Besucher! 
Über Kuchenspenden für diesen Nachmittag freuen wir uns sehr! 
    
Friedens-Läuten der Kirchenglocken für die Ukraine 
Der Ukraine-Krieg ist leider noch immer Realität... 
Deshalb werden wir uns weiterhin mit unseren liebevollen, unter-
stützenden Gedanken während dem Läuten der Kirchenglocken am 
Samstag um 18.00 Uhr gedanklich „zusammenfinden“ ... und hoffen 
so einen klitzekleinen Beitrag zum Wiederfinden der Menschlichkeit 
leisten zu können ... 
    
Bücherzimmer 
Das Bücherzimmer im Pfarrhaus in Mengen hat jeden Freitag von 
15.00-18.00 Uhr geöffnet! 
Kommen Sie und nehmen Sie Bücher mit, vollkommen kostenlos 
und unverbindlich! 

Gerne können Sie noch einen Kaffee und Kuchen dazu genießen. 
Oder bringen Sie uns gut erhaltene Bücher mit, welche wir dann wei-
tergeben können. 
Das Bücherzimmer-Team freut sich auf zahlreichen Besuch! 
  
Weihnachtspause - BITTE BEACHTEN: Das Bücherzimmer macht 
vom 23.12.2022 bis einschließlich 06.01.2023 Weihnachtspause! Ers-
ter Öffnungstag im neuen Jahr ist am 13.01.2023! 
    
Pfarramtssekretariat 
mittwochs und freitags von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr 
    
Evangelische Kirchengemeinde Mengen-Hartheim 
Hauptstraße 42, 79227 Schallstadt-Mengen 
Tel. 07664/2476  Fax. 07664/2521 
https://ekbh.de/gemeinden/mengen-hartheim 
mengen@kbz.ekiba.de 
  
Es grüßt Sie herzlichst Ihr 
Pfarrer Jobst Bösenecker   

 

 INTERESSANTES UND WISSENSWERTES

Öffentliche Einladung an  
die Mitglieder der Europa-Union 
im Regionalverband Südlicher Breisgau e.V. zur ordentlichen 
Mitgliederversammlung  
Termin: Mittwoch, 14. Dezember 2022 ab 15.00 Uhr
Ort: Bad Krozingen, Hebelstraße 18, im Gemeinschaftssaal in 
den Räumen des KWA-Parkstiftes St. Ulrich
 
Wichtiger Hinweis der Hausverwaltung: Im Zugangsbereich zum 
Veranstaltungssaal gilt Maskenpflicht!  An den Tischen dürfen die 
Masken abgenommen werden. 
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Folgende TAGESORDNUNG ist vorgesehen:

1. Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden Martin Singler
2. Totenehrung
3. Jahresbericht des Vorsitzenden über die letzten 3 Jahre
4. Bericht der Schatzmeisterin (Kassenbericht)
5. Bericht der Kassenprüfer
6. Entlastung des Vorstandes
7. Neuwahlen des Vorstandes
8. Wünsche und Anträge
9. Bekanntgabe organisatorischer Beschlüsse der Vorstandschaft 

und Ausblick auf das Jahresprogramm 2023
10. Schlusswort des Vorsitzenden
 
Mit freundlicher Teilnahmeempfehlung 
Bad Krozingen, 28.11.2022 

Im Namen des Vorstandes 
Martin Singler, 1. Vorsitzender 
 
  

DIE DEUTSCHE RENTENVERSICHERUNG INFORMIERT

Energiepreispauschale kommt automatisch 
300 Euro automatisch für Rentnerinnen und Rentner:
Alle Personen, die am 1. Dezember 2022 eine gesetzliche Rente be-
ziehen, erhalten automatisch die Energiepreispauschale in Höhe 
von 300 Euro. Der Renten Service der Deutschen Post AG überweist 
die Energiepreispauschale bis zum 15. Dezember 2022 als geson-
derte Einmalzahlung auf das Konto, auf das auch die regelmäßigen 
Rentenzahlungen erfolgen. Personen, die erstmals Ende Dezember 
eine Rente bekommen, erhalten die Energiepreispauschale voraus-
sichtlich Anfang 2023. Auch diese Auszahlung erfolgt automatisch. 
 
Gut zu wissen: 
•	 Der Anspruch auf die Energiepreispauschale setzt einen Wohnsitz 

in Deutschland voraus.
•	 Eheleute erhalten jeweils 300 Euro, sofern beide eine eigene Rente 

beziehen.
•	 Es ist unerheblich, ob die Rente befristet oder unbefristet geleistet 

wird.
•	 Erhält eine Person mehrere Renten - zum Beispiel eine Altersrente 

und eine Witwenrente - wird die Energiepreispauschale nur ein-
mal gezahlt.

 
Die häufigsten Fragen und Antworten rund um die Energiepreispau-
schale hat die Deutsche Rentenversicherung in einem FAQ-Katalog 
zusammengefasst. Interessierte finden ihn auf www.deutsche-ren-
tenversicherung-bw.de. 
  
 

 AUS DER NACHBARSCHAFT

Bürgerstiftung Ballrechten-Dottingen 
Vortragsveranstaltung am 9. Dezember 2022, 20:00 Uhr in der 
Aula der Sonnenbergschule von Ballrechten-Dottingen 
•	 mit Herrn Prof. Dr. Jhy-Wey Shieh
 
zum Thema „Die aktuelle Situation im asiatischen Raum und der 
deutlich formulierte Machtanspruch der Volksrepublik China gegen-
über Taiwan.“ 

Angesichts des Krieges in der Ukraine und den damit einhergehen-
den Versorgungsschwierigkeiten, verliert sich leicht der Blick auf 
die Spannungen im asiatischen Raum. Die Bürgerstiftung Ballrech-
ten-Dottingen lädt herzlich ein zu diesem spannenden Thema, freut 
sich auf Ihr Kommen sowie die vielfältige Diskussion. Um Anmel-
dung unter buergerstiftung.b-d@gmx.de wird gebeten 

Spranger, Vorstand der bbd 

Stellenausschreibung 
AZV Staufener Bucht 
•	 Elektroniker oder Mechatroni-

ker für Betriebstechnik (m/w/d) 
•	 Teamleiter Elektrotechnik (m/w/d)  
•	 Fachkraft für Abwassertechnik, Anlagenmechaniker Heizung, 

Sanitär und Klima  (m/w/d) 

gesucht für die Kläranlage des Abwasserzweckverbands Staufener 
Bucht in Breisach‐Grezhausen ab sofort in Vollzeit und Festanstel-
lung. Ausführliche Stellenanzeigen unter www.azv‐staufener‐bucht.
de. Auskünfte erhalten Sie / Ihre Bewerbung senden Sie bitte an: AZV 
Staufener Bucht, Technisches Büro, Im Unteren Stollen 6, 79189 Bad 
Krozingen, Telefon: 07633/92339‐0, 
E‐Mail: info@azv‐staufener‐bucht.de 
 
  
Stellenausschreibung der Gemeinde Boll-
schweil 
Die Gemeinde Bollschweil   sucht zum  nächstmöglichen Zeitpunkt 
an der Marie-Luise-Kaschnitz-Grundschule

•	 eine Hauswirtschaftskraft (m/w/d)
 
auf Minijob-Basis (geringfügige Beschäftigung für ca. 6 Stunden/
Woche, 15 €/h). Die endgültigen Beschäftigungszeiten und -tage 
innerhalb dieses Beschäftigungsumfangs werden noch festgelegt. 
Haben Sie Interesse an dieser Stelle? Dann senden Sie uns bitte 
schnellst möglich Ihre Bewerbung. 

Weitere Auskünfte erteilen Ihnen gerne Hauptamtsleiter Herr Fahr-
länder, Tel. 07633/9510-16, E-Mail fahrlaender@bollschweil.de, und 
die Leiterin der Betreuung, Frau Suppinger, Tel. 07633/981576, E-Mail 
kernzeitbetreuung-bollschweil@gmx.de. 
  
  
Joki Kino Bad Krozingen 
Unser Programm von Donnerstag, 01.12.2022 bis Mittwoch, 
07.12.2022:
•	 Donnerstag 01.12.2022: Black Adam (FSK ab 12 J.): 19:30 Uhr, In 

einem Land, das es nicht mehr gibt (FSK ab 12 J.): 19:00 Uhr
•	 Freitag 02.12.2022: Black Adam (FSK ab 12 J.): 20:00 Uhr, Rheingold 

(FSK ab 16 J.): 19:30 Uhr. Igor Levit. No Fear (FSK ab 0 J.): 17:00 Uhr 
Ticket ins Paradies (FSK ab 6 J.): 17:00 Uhr

•	 Samstag 03.12.2022: Black Adam (FSK ab 12 J.): 20:00 Uhr, In einem 
Land, das es nicht mehr gibt (FSK ab 12 J.): 17:00 Uhr, Ein Weih-
nachtsfest für Teddy (FSK ab 0 J.): 14:00 Uhr, Hui Buh und das He-
xenschloss (FSK ab 6 J.): 14:00 Uhr, Triangle of Sadness (FSK ab 12 
J.): 19:30 Uhr, Ticket ins Paradies (FSK ab 6 J.): 17:00 Uhr

•	 Sonntag 04.12.2022: In einem Land, das es nicht mehr gibt (FSK ab 
12 J.): 20:00 Uhr, Ein Weihnachtsfest für Teddy  (FSK ab 0 J.): 14:00 
Uhr, Hui Buh und das Hexenschloss (FSK ab 6 J.): 14:00 Uhr, Rhein-
gold (FSK ab 16 J.): 19:30 Uhr, Triangle of Sadness (FSK ab 12 J.): 
16:30 Uhr, Ticket ins Paradies (FSK ab 6 J.): 17:00 Uhr

•	 Montag 05.12.2022: Black Adam (FSK ab 12 J.): 20:00 Uhr, In einem 
Land, das es nicht mehr gibt (FSK ab 12 J.): 19:30 Uhr

•	 Dienstag 06.12.2022: In einem Land, das es nicht mehr gibt (FSK ab 
12 J.): 20:00 Uhr, Hui Buh und das Hexenschloss (FSK ab 6 J.): 17:00 
Uhr, Igor Levit. No Fear (FSK ab 0 J.): 17:00 Uhr, Triangle of Sadness 
(FSK ab 12 J.): 19:30 Uhr

    
Herzlich willkommen  
zum Klausmarkt in Heitersheim 
am Montag, 5. Dezember 2022, 8-18 Uhr 
Seit dem Jahre 1481 findet jeweils am 1. Montag im Dezember in 
Heitersheim der so genannte „Klausdig“ statt. Nach zweijähriger 
pandemiebedingter Unterbrechung kann dieser älteste und größte 
Vorweihnachtsmarkt in der Region in diesem Jahr wieder stattfin-
den. 
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Wir laden die Einwohner unserer Nachbargemeinden herzlich zum 
Besuch des Marktes und zur Einkehr in unsere gemütlichen Gasthöfe 
ein. 

In den Einzelhandelsgeschäften und an zahlreichen Ständen in der 
Hauptstraße und „Im Stühlinger“ warten viele Angebote auf ihre 
Käufer. Sollte es kalte Füße geben, findet sich bestimmt ein warmes 
Plätzchen in einem der gemütlichen Gasthäuser mit den bekannten 
guten Spezialitäten. 

Parkmöglichkeiten bestehen auf dem großen Parkplatz bei der Mal-
teserhalle. 
  
 

Kulturinsel Art‘Rhena 
Das Jahr vergeht so schnell, jetzt ist es schon fast Dezember! Nach-
dem wir Molière mal auf ganz andere Weise auf der Bühne kennen 
gelernt haben, endlich Felix Radu bei uns hatten und uns mit Helios 
Theater im Kreis gedreht haben, haben wir noch drei weitere Künst-
lergruppen, die euch noch vor Weihnachten eine schöne Besche-
rung wünschen möchten. 

Amüsantes Theater und sagenhafte Jonglage mit stimmungsvoller 
Musik erwarten uns und stimmen uns schon mal festlich ein, diese 
Aufführungen sind definitiv für die ganze Familie! 

Tickets sind online erhältlich: 
www.artrhena.eu oder mittwochs und freitags von 10-13 Uhr und 
14-18 Uhr an unserem Ticketverkaufs-Schalter im Gebäude von 
Art’Rhena. 

Art‘Rhena 
Ile du Rhin — 68600 VOGELGRUN 
+33 (0)3 89 71 94 31 

 

 SONSTIGE MITTEILUNGEN

Beachten Sie die vom Zugverkehr abweichenden Fahrzeiten der 
Busse. Die Fahrpläne sind in der Reiseauskunft auf bahn.de einge-
arbeitet. Weitere tagesaktuelle Informationen zu unseren Baustellen 
finden Sie im Internet unter bauinfos.deutschebahn.com (mit bau-
bedingten Fahrplanänderungen per E-Mail als Newsletter) sowie 
speziell für die Rheintalbahn unter bauinfos.deutschebahn.com/
kbs/702. 

 

Ende
 des redaktione� en 

Teils
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ANNAHMESCHLUSS FÜR DAS NÄCHSTE GEMEINDEBLATT 
MONTAG, 05. DEZEMBER 2022, 6 UHR

Zu spät eingereichte

Beiträge werden nicht 

veröffentlicht!

| WICHTIGE TELEFONNUMMERN
GEMEINDEVERWALTUNG

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8.00 -12.00 Uhr
 Di. 14.00 -18.30 Uhr
Fax-Nr.                                                          9105-33

-  Bürgermeister, Vorzimmer: 
 Frau López Dominguez 9105-0
-  Sekretariat/Hauptamt: Frau Knobel 9105-11
-  Sekretariat/Hauptamt: Frau Tiefmann 9105-34
-  Hauptamt: Herr Wirbel 9105-13
-  Ordnungsamt: Herr Waldmann 9105-12
-  Bauamt: Herr Linsenmeier 9105-14
- Bauamt Sekretariat: Frau Link    9105-29
-  Techn. Bereich: Herr Gassert 9105-21
-  Einwohnermeldeamt: Frau Laible 9105-15
- Standesamt: Frau Günther 9105-18
-  Grundbucheinsichtstelle: Frau Marquart 9105-24
- Rechnungsamt: Frau Hofert 9105-20 
- Wasserabrechnungen: Frau Schüler 9105-17 
- Gemeindekasse: Frau Ritzenthaler  9105-23 
- Rechnungsamt/Steueramt: Frau Hanke   9105-22  

E-Mail: gemeinde@hartheim.de
Internet: www.hartheim.de

Bauhof: 101173
Bauhofleitung: Bastian Weigl  
Wasserversorgung Björn Ade:  0171/125 1317
Notrufnummer:  0151/65474145

Forstverwaltung Hartheim 
Revierleiter Torsten Stark  0761/21875126 
Email: torsten.stark@lkbh.de 

Ortsverwaltung Feldkirch
Ortsvorsteherin Antoinette Faller 07633/13537
Öffnungszeiten: 
Di, 16-19 Uhr und Fr, 9-12 Uhr
E-Mail: ortsverwaltung-feldkirch@breisnet-online.de

Ortsverwaltung Bremgarten
Ortsvorsteher Daniel Kopf 07633/3618
Öffnungszeiten: Di, 16.00 - 18.00 Uhr
Mi: nur nach Terminvereinbarung von 17:00 Uhr bis 18:30 Uhr
E-Mail: ortsverwaltung-bremgarten@hartheim.de

ALEMANNENSCHULE HARTHEIM
Sekretariat, Angela Zipfel:  07633/9105-50 
Krankmeldungen:    07633/9105-67 
Fax:    07633/9105-55 
http://www.alemannenschule-hartheim.de 
sekretariat@alemannenschule-hartheim.de

Betreuung an der Schule
Lern & Spiel-Gruppe / Kernzeitbetreuung: Tel. 91 05-64

Schulsozialarbeit, Nora Stenger 07633/9105-68
E-Mail: schulsozialarbeit@hartheim.de

GEMEINDEBÜCHEREI IN DER                                       
ALEMANNENSCHULE

Öffnungszeiten:  Tel.: 07633/9105-60
Dienstag   17.00 bis 19.00 Uhr
Mittwoch   09.00 bis 11.00 Uhr
Donnerstag   17.00 bis 18.00 Uhr
Samstag  10.00 bis 12.00 Uhr
In den Schulferien geschlossen!

KINDERGÄRTEN
Klötzle Hartheim, Leitung: Anita Zorn 150080
St. Martin, Feldkirch, Leitung: Gudrun Köhler 12321
Bremgarten, Leitung: Helene Baidin 8090111

KINDER- & JUGENDBÜRO/JUGENDHAUS
Emanuel Klöckner, Jugendreferent
Am Mühlebach 16 07633/150081
Mobil: 0151/50500309
E-Mail: jugendbuero@jugend-hartheim.de
Öffnungszeiten: Di. + Do. 15:00 - 19:00 Uhr
Fr. 15:00 - 18:00 & 20:00 - 22:00 Uhr

FEUERWEHR
Notruf 112
Feuerwehr Hartheim, 
Tobias Zehr  Tel. 07633/150483
Abt. Hartheim,
Dennis Ritzenthaler Tel. 07633/9204104
Abt. Feldkirch,
Philipp Graffelder  Tel. 01525 6180857
Abt. Bremgarten,
Michael Schlageter  Tel. 0175/4176120

POLIZEI
Notruf (Überfall,
Verkehrsunfall) 110
Polizeiposten Bad Krozingen in der Zeit von 07.30 - 12.00 Uhr
13.00 - 16.30 Uhr 07633/93824-0
Fax-Nr.: 07633/93824-29

ÄRZTLICHER NOTFALLDIENST  
116 117

ZAHNÄRZTLICHE NOTRUFNUMMER 
0180 3 222 555-40

TIERÄRZTLICHER NOTDIENST  
FREIBURG/MARKGRÄFLERLAND 

0761-72266 

UNFALLRETTUNGSDIENSTE UND 
KRANKENTRANSPORTE

Krankentransporte  Tel. 0761/19222 
Vergiftungs-Info-Zentrale  Tel. 0761/19240 

DEUTSCHES ROTES KREUZ
- Ortsverband Hartheim -
Silke Wasmer,  Tel.: 07633/101356
Bereitschaftsführer Marc Summer,  Tel. 07661/908872
 und 0163/8859046
E-Mail: drk_hartheim@icloud.com

HELFERKREIS
Hartheim - Feldkirch - Bremgarten
Leitung:
Ruth Suger, Hartheim  07633/8063245
Antoinette Faller, Feldkirch  07633/15591
Spendenkonto: Volksbank Brsg.-Süd eG,
IBAN: DE09 6806 1505 5040 1750 00

SOZIALES
Beratungsstelle Für Eltern,Kinder, Jugendliche
 0761/2187-2411

Blinden- und Sehbehindertenverein Südb. e.V.
Wölflinstr. 13, 79104 Freiburg 0761/36122
Fax: 0761/36123 • info@bsvsb.org • www.bsvsb.org

Caritasverband für den  
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald e.V.
Am Alamannenfeld 14, 79189 Bad Krozingen 
Menü-Service „Essen auf Rädern“  07633/8404 

Einsatzleitung der Dorfhelferinnenstation
Karin Birk 07664-4058069
Karin.birk@dorfhelferinnenwerk.de 0176-17612624

HOSPIZGRUPPE SÜDLICHER BREISGAU
Informationen erhalten Sie unter  0160/96842020

Pflegebegleiter
Koordinatorin: Antoinette Faller 07633/15591

Pflegestützpunkt Breisgau-Hochschwarzwald
Südlicher Breisgau 07633/8090856
Kirchstraße 9 – Litschgi-Passage, Bad Krozingen

Fax 07633/8090857
Info@pflegestuetzpunkt-breisgau-hochschwarzwald.de
Psychosoziale Beratungs-und Behandlungsstelle
für Alkohol- und Drogenprobleme
des Badischen Landesverbandes
für Prävention und Rehabilitation e.V.  0761/156309-0
und Fax  0761/156309-99
E-mail: psb-freiburg@blv-suchthilfe.de

Sozialdienst kath. Frauen e.V.
www.skf-staufen-badkrozingen.de
Familien-/ Lebensberatung/ Schwangerenberatung
Lammplatz 3, Bad Krozingen  07633/8069093
E-Mail l.hans@skf-staufen.de

Sozialstation Südlicher Breisgau e.V.
Am Alamannenfeld 14, Bad Krozingen 07633/12219
Ambulanter Pflegedienst Hauswirtschaftliche Versorgung
Vermittlung von Familienpflegerinnen & Dorfhelferinnen
Abrechung mit allen Kranken- und Pflegekassen

ABFALLBERATUNG

Öffnungszeiten Recyclinghof und
Grünschnittannahme
Mittwoch (Winterzeit) 16-17 Uhr
Mittwoch (Sommerzeit) 16-18 Uhr
Samstag 10-12 Uhr
Abfallberatung, ALB Tel. 01802/254648
Müllgebühren: Frau Kunzelmann
Telefon 0761/2187-8817

SPERRHOTLINE

Personalausweis: 0180/1-33-33-33
Kredit- EC-Karten 116116

STÖRUNGSSTELLE

Energieversorgung badenova AG & Co. KG 
Stördienst Gasversorgung    0800 2 767 767 
Kundenservice    0800 2 83 84 85

Strom
Energiedienst Netze GmbH Tel. 07623/ 92-1800
 Fax 07623/ 92-511809
Störungsnummer: Tel. 07623/ 92-1818
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S I L B ENRÄT S E L
Aus den Silben ame - an - ben - brot - de - ding - disch -
eh - ein - er - eu - fremd - ge - gen - gi - gis - glas - hy -
ka - kon - la - laen - le - le - le - ler - leur - me - mein -
mueh - muell - nah - nest - nie - on - pan - pin - platz -
po - po - pud - pul - punkt - re - ren - ri - rin - schaft -
scher - schlei - schrot - schwal - sen - seu - stan - stand -
teil - teil - tein - tisch - the - trol - ver - wis - zel - zer - 
zwerg sind 19 Wörter zu bilden, deren fünfte und zehn-

  nie ,neseleg netnu hcan nebo nov edieb ,nebatshcuB et
Zitat von Friedensreich Hundertwasser ergeben.

1. Ansicht, Meinung

2. abgedroschener Ausspruch

3. ein Stück

4. Baguette

5. einbruchsichere Scheiben

6. Überprüfer

7. eine Vogelbehausung

8. exotisch

9. Nachtraubvogel

10. Schutthalde

11. Trostspendung

12. französischer Verdienstorden

13. Staaten südlich der USA

14. Forscher

15. Süßspeisenzutat

16. Leiterin eines Bühnenstücks

17. angenommen, erdacht

18. Hunderasse

19. Getreideverarbeitungsgerät
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PRIMO-RÄTSELSPASS
Lösung: 1. Standpunkt, 2. Gemeinplatz, 3. Einzelteil, 4. Stangenbrot, 5. Panzer-
glas, 6. Kontrolleur, 7. Schwalbennest, 8. fremdlaendisch, 9. Schleiereule, 10. 
Muelldeponie, 11. Anteilnahme, 12. Ehrenlegion, 13. Lateinamerika, 14. Wis-
senschaftler, 15. Puddingpulver, 16. Regisseurin, 17. hypothetisch, 18. Zwerg-
pinscher, 19. Schrotmuehle – „Die gerade Linie ist gottlos und unmoralisch.“

IST IHRE HAUSNUMMER  
GUT ERKENNBAR?
Im Notfall kann diese entscheidend  
für rasche Hilfe durch den Arzt  
oder den Rettungsdienst sein!
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Primo  
KIDS

Das brauchst du: 
- drei Kronkorken 
- weißen Lack 
- einen kleinen Holzspieß 
- weiße und rote Acrylfarbe 
- Pinsel, Schere, Klebstoff 
- schwarzen Filzstift 
- roten und schwarzen Filz 
- Klebesterne und Schneeflocken 
- Geschenkband

So geht es: 
Bestreich die drei 

Kronkorken mit dem 
weißen Lack. Wenn sie  

trocken sind, 
kleb sie auf  

den Holzspieß.

Zeichne mit dem Filzstift  
die Augen, den Mund und  

Knöpfe auf. Misch die weiße  
und rote Acrylfarbe so, dass  

eine rosa Farbe entsteht. 

Mal deinem Schneemann mit  
dieser Wangen auf. Wenn du  

möchtest, kannst du auf  
den untersten Kronkorken  

einen Stern oder eine  
Schneeflocke kleben.

Schneide aus dem roten Filz eine Nase und aus dem  
schwarzen Filz einen Hut aus und kleb diese vorsichtig auf. 

Nun kannst du deinen Schneemann noch mit einer Schleife verzieren. 



Wir kaufen Wohnmobile + Wohnwagen
03944 - 36160 • www.wm-aw.de

Wohnmobilcenter Am Wasserturm e.K.

Gemeinschaftswerbung macht erfolgreich!

PERFEKTER AUSBLICK 
FÜR IHRE WERBUNG!
Wir beraten Sie gerne persönlich.

Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG
 07771 9317-11     anzeigen@primo-stockach.de

www.primo-stockach.de



T E S T Z E N T R U M  H A R T H E I M
KOSTENLOS NACH TESTV 

Corona Schnelltest, PCR Test u. PCR Schnelltest

 Mo. - Fr.  7 - 12 u. 14 - 18 Uhr
 Sa., So. u. Feiertag 10 - 12 Uhr

WWW.Testkalender.de   |   Tel. 0160 1155 896

Nachhilfe
Kl. 4 bis zum Abi

Ma, De, Eng. sehr preiswert.
(gewerblich) 015792463601

Mitbewohner*innen ab 55 gesucht
Eine kleine Cluster-Wohngemeinschaft im genossenschaftlichen 
Wohnquartier Zwischendörfer in Ehrenkirchen bei Freiburg 
sucht weitere Menschen ab 55. 
Cluster-Wohnungen sind eine Mischung aus Wohngemein-
schaft (gemeinsame Wohnküche, Wohnzimmer und Balkon) und 
Kleinstwohnung (eigenes Zimmer mit Bad). 

Falls du so wohnen möchtest und uns kennenlernen willst,  
melde dich unter info@oekogeno-haus.de oder telefonisch 
unter 0761 / 383885-30. Weitere Infos gibt es auch unter  
www.oekogeno-haus.de/cluster.

MFA für große neurologisch-psychiatrische Gemeinschafts-
praxis im Herz-Zentrum in Teilzeit/Vollzeit gesucht,

auch Quereinstieg möglich. Wir bieten einen interessanten und 
vielseitigen Arbeitsplatz in einem sehr netten und engagierten 
Team. Unsere Praxis ist modern ausgestattet, im Neubau des UHZ.

Wir bieten vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten. Neben einer
angemessenen Vergütung sind vielfältige Zusatzleistungen möglich.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!   info@nph-badkrozingen.de

www.primo-stockach.de


